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ABWASSERBEITRAGS- UND -GEBÜHRENSATZUNG  
(AbwBGS) 

vom 18. Dezember 1981 

in der Fassung des 15. Nachtrages vom 26. November 2004 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Deckung des Aufwandes für die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage werden nach nä-
herer Regelung in dieser Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung Abwasserbeiträge, laufende 
Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgaben 
sowie Erstattungsansprüche erhoben. § 2 der Abwassersatzung gilt auch für diese Abwasser-
beitrags- und -gebührensatzung. 
 

TEIL I 
 

§ 2 
Abwasserbeitrag 

 
(1) Die Stadt erhebt zur Deckung des in der Regel anfallenden Aufwandes für die Schaffung, 

Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen einen Abwas-
serbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeiträgen erhoben. 

 
(2) Beitragsmaßstab für den Teilbeitrag für die öffentlichen Abwassersammelleitungen sind die 

Grundstücksfläche und die zulässige Geschossfläche des Grundstückes. Beitragsmaßstab 
für den Teilbeitrag für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage ist die zulässige Ge-
schossfläche des Grundstückes. Die zulässige Geschossfläche wird durch Vervielfachung 
der Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl errechnet. Für die Ermittlung der Ge-
schossflächenzahl gelten die §§ 2 a und 2 b. 

 
(3) Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Teilbeträge EURO je m² 

Grundstück-
fläche 

EURO je m² 
Geschoss-
fläche 

1. für die öffentlichen Abwassersammelleitungen einheitlich 2,01 und 2,41 
2. für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage der Kern-

stadt 
 0,36 

3. für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage der Stadt-
teile Dexbach und Engelbach 

 1,92 

4. für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage des Ab-
wasserverbandes "Dautphetal" 

 0,69 

5. für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage des Ab-
wasserverbandes "Perfgebiet-Laasphe" 

 0,65 

6. für die Erweiterung der öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage der Kernstadt 

 0,37 

7. für die Erweiterung der öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage des Abwasserverbandes "Perfgebiet-Laasphe" 

 0,40 

8. für die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage des Stadt-
teils Katzenbach 

 2,53 

 
(4) Wenn die Grundstücksentwässerung in einzelnen Straßen, Straßenteilen, Stadtteilen oder 

bei einzelnen Grundstücken zulässigerweise vom Regelfall abweicht, so werden vom Teil-
beitrag für die öffentlichen Abwassersammelleitungen folgende Anteile erhoben: 

 
 a) bei Abnahme nur des Niederschlagswassers ein Drittel, 
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 b) bei Abnahme nur des Schmutzwassers zwei Drittel. 
Die Bestimmungen über den Teilbeitrag für die öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen 
bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 2 a 
Ermittlung der Geschossflächenzahl in beplanten Gebieten 

 
(1) In beplanten Gebieten bestimmt sich die Geschossflächenzahl nach den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes. Werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes im Einzelfall ü-
berschritten, so ist die Geschossflächenzahl entsprechend der genehmigten oder vorhan-
denen Bebauung zu ermitteln. 

 
(2) Ist statt der Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl festgesetzt, so ist sie zur Ermittlung 

der Geschossflächenzahl durch 3,5 zu teilen. 
 
(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise festgesetzt, so ist die Ge-

schossflächenzahl nach den für das Baugenehmigungsverfahren geltenden Vorschriften zu 
ermitteln. 

 
(4) Für Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne Festsetzung der 

Geschossflächenzahl oder anderer Werte, anhand derer die Geschossflächenzahl ermittelt 
werden könnte, ausgewiesen sind, gilt 0,8 als Geschossflächenzahl. 

 
(5) Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung 

festgesetzt ist oder bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zu dieser Nutzung un-
tergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5 als Geschossflächenzahl. 

 
(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, werden mit einer 

Geschossflächenzahl von 0,3 angesetzt. 
 
(7) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar  

(z. B. Sporthalle, Lagerschuppen) oder ist die Geschosshöhe größer als 3,50 m, so ist zur 
Ermittlung der Geschossflächenzahl zunächst auf die Baumasse abzustellen. 

 
(8) Sind auf dem Grundstück unterschiedliche Geschossflächenzahlen, Geschosszahlen oder 

Baumassenzahlen zulässig, so ist die Geschossfläche unter Beachtung dieser unterschied-
lichen Werte zu ermitteln. 

 
(9) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn sich ein Bebauungsplan in der 

Aufstellung befindet und den Verfahrensstand im Sinne des § 33 BauGB erreicht hat. 
 

§ 2 b 
Ermittlung der Geschossflächenzahl in unbeplanten Gebieten 

 
(1) In unbeplanten Gebieten bestimmt sich die Geschossfläche nach folgenden Geschossflä-

chenzahlen: 
 
 Wochenendhausgebiete      0,2 
 Kleinsiedlungsgebiete      0,4 
 Campingplatzgebiete      0,5 
 Wohn-, Misch-, Dorf- und Ferienhausgebiete bei 
 einem zulässigen Vollgeschoss     0,5 
 zwei zulässigen Vollgeschossen     0,8 
 drei zulässigen Vollgeschossen     1,0 
 vier und fünf zulässigen Vollgeschossen    1,1 
 sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen   1,2 
 
 Kern- und Gewerbegebiete bei 
 einem zulässigen Vollgeschoss     1,0 
 zwei zulässigen Vollgeschossen     1,6 
 drei zulässigen Vollgeschossen     2,0 
 vier und fünf zulässigen Vollgeschossen    2,2 
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 sechs und mehr zulässigen Vollgeschossen   2,4 
 

Wird die Geschossfläche überschritten, ist die genehmigte oder vorhandene zugrunde zu 
legen. 

 
Hinsichtlich der zulässigen Vollgeschosse ist darauf abzustellen, was nach § 34 BauGB un-
ter Berücksichtigung der in der näheren Umgebung des Grundstücks  
überwiegend vorhandenen Geschosszahl zulässig ist. 

 
(2) Kann eine Zuordnung zu einem der in Abs. 1 genannten Baugebietstypen (z. B. wegen 

mangelnder oder stark unterschiedlicher Bebauung) nicht vorgenommen werden, wird die 
Geschossfläche bei bebauten Grundstücken nach der vorhandenen Geschossfläche und 
bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken danach ermittelt, was nach § 34 BauGB 
bei Berücksichtigung des in der näheren Umgebung des Grundstücks vorhandenen Maßes 
der tatsächlichen Nutzung zulässig ist. 

 
(3) Die Vorschriften des § 2 a Abs. 2, 4 - 8 finden entsprechende Anwendung. 
 

§ 2 c 
Ermittlung der Geschossflächenzahl im Außenbereich 

 
(1) Liegt ein Grundstück im Außenbereich, bestimmt sich die Geschossfläche nach der ge-

nehmigten oder bei nicht genehmigten oder geduldeten Bauwerken nach der tatsächlichen 
Bebauung. Angeschlossene nicht bebaute oder solche Grundstücke, bei denen die Bebau-
ung im Verhältnis zu der sonstigen Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, sowie 
Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze vorhanden sind, werden mit einer 
GFZ von 0,3 angesetzt.  

 
(2) Für nicht bebaute oder solche Grundstücke, bei denen die Bebauung im Verhältnis zu der 

sonstigen Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5 als Geschossflächenzahl. 
Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze vorhanden sind, werden mit einer 
Geschossflächenzahl von 0,3 angesetzt. 

 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen die an die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen ange-

schlossenen oder anschließbaren Grundstücke, wenn für sie 
 
 a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist und sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden können oder   
  
 b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, sie aber nach der Ver-

kehrsauffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich genutzt werden können. 
 
(2) Wird ein Grundstück, das weder baulich oder gewerblich nutzbar ist, an die öffentliche Ab-

wasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so unterliegt es ebenfalls der Beitragspflicht. 
Gleiches gilt, wenn ohne Genehmigung der Stadt tatsächlich die Abwässer dieses Grund-
stückes in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage eingeleitet werden. In beiden Fällen 
gilt eine Geschossflächenzahl von 0,2. 

 

§ 4 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der tatsächlichen Fertigstellung der öffentlichen Abwasser-

beseitigungsanlage. Der Magistrat stellt durch Beschluss gemäß § 11 Abs. 9 HessKAG fest, 
wo und wann die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage fertiggestellt wurde und macht 
diesen Beschluss öffentlich bekannt. 
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(2) Die Stadt kann die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage auch in einzelnen Teilen oder 
Abschnitten (z. B. für einzelne Straßen, Bezirke, Stadtteile etc.) fertig stellen und den Bei-
trag jeweils schon dann erheben, wenn diese Teileinrichtung für die daran angeschlosse-
nen oder anschließbaren Grundstücke nutzbar ist. In diesem Falle entsteht die Beitrags-
pflicht mit der Vollendung der Bekanntmachung des entsprechenden Beschlusses des Ma-
gistrats über den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung der Teileinrichtung und deren 
Abrechnung (§ 11 Abs. 8 HessKAG). 

 
(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 Satz 1 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss. 
 
(4) Im Falle des § 3 Abs. 2 Satz 2 entsteht die Beitragspflicht mit der nachträglichen Genehmi-

gung der Abwassereinleitung. 
 
(5) Im Falle des § 2 Abs. 4 entsteht die Beitragspflicht in dem dort festgelegten Umfang nach 

der Maßgabe dieser Vorschrift in dem Zeitpunkt, in dem die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage entsprechend genutzt werden kann. Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. 

 
(6) Sind Grundstücke im Zeitpunkt der Fertigstellung (Abs. 1) oder der Teilfertigstellung (Abs. 

2) noch nicht baulich oder gewerblich nutzbar, dann entsteht die Beitragspflicht für diese 
Grundstücke mit dem Eintritt der baulichen oder gewerblichen Nutzbarkeit. 

 
(7) Für die Berechnung des Beitrages ist das im Zeitpunkt der Fertigstellung (Abs. 1) bzw. der 

Teilfertigstellung (Abs. 2) geltende Ortsrecht anzuwenden. 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstückes ist. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der im 

Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 

sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentums-
anteil beitragspflichtig. 

 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 2 auf dem Erb-

baurecht, im Falle des Abs. 3, zweiter Halbsatz, auf dem Wohnungs- und Teileigentum. 
 

§ 6 
Fälligkeit des Beitrages 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 
Vorausleistungen 

 
Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages können ab Beginn jenes Kalen-
derjahres verlangt werden, in dem mit dem Schaffen, Erweitern oder Erneuern der öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlage oder einer Teilbaumaßnahme (§ 11 Abs. 8 HessKAG) begonnen 
wird. § 6 gilt entsprechend. 

§ 7 a 
Ablösung des Abwasserbeitrags 

 
Die Stadt kann vor der Entstehung der Beitragspflicht Verträge über die Ablösung des Abwas-
serbeitrags schließen. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtli-
chen Beitrags gemäß den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Bestimmungen 
dieser Satzung. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
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TEIL II 
 

§ 8 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen erhebt die Stadt 

zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 HessKAG Benutzungsgebühren (Abwas-
sergebühren). Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt, für Fremdeinleitun-
gen, für die die Stadt die Abgabe zu entrichten hat, sowie die Abwasserabgabe, die von an-
deren Körperschaften des öffentlichen Rechts auf die Stadt umgelegt wird, wird über die 
Abwassergebühren abgewälzt. 

 
(2) Die Abwassergebühren werden nach der Menge aller Abwässer berechnet, die den öffentli-

chen Abwasserbeseitigungsanlagen vom angeschlossenen Grundstück zugeführt werden. 
 
 Als Abwasser gelten: 
 
 a) die auf dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage oder aus Ver-

sorgungsanlagen anderer Wasserversorgungsunternehmen entnommenen Wasser-
mengen, 

 
 b) die aus anderen Anlagen (z. B. Quellen, Brunnen, Wasserläufen, Grundwasser) ent-

nommene Wassermenge, die durch einen vom Grundstückseigentümer anzuschaffen-
den und zu unterhaltenden, von der Stadt jederzeit überprüfbaren, gültig geeichten oder 
beglaubigten Wasserzähler zu messen ist (§ 9 Abs. 5 der Abwassersatzung). 

 
(3) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlagen 

eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenpflichtigen bei der Bemessung der 
Abwassergebühr insoweit abgesetzt, als sie 15 cbm jährlich übersteigen. Wassermengen 
bis zu 15 cbm pro Jahr und angeschlossenem  Grundstück bleiben vom Abzug ausge-
schlossen. Den Nachweis hat der Grundstückseigentümer durch auf seine Kosten anzu-
bringende Sonderwasserzähler zu erbringen. Diese Sonderwasserzähler sind ausschließ-
lich nach Weisung der Stadt mindestens einen Meter hinter den für die Messung des 
Verbrauchs aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zu setzenden allge-
meinen Wasserzählern zu installieren und müssen jederzeit durch die Stadt überprüft wer-
den können. Die Grundstückseigentümer und die Abwassereinleiter haben weiter mit dem 
Antrag und danach jederzeit auf Verlangen gegenüber der Stadt schriftlich zu erklären, 
dass durch diese Sonderwasserzähler nur solche Frischwassermengen geleitet werden, die 
der Abwasserbeseitigungsanlage nicht zugeführt werden dürfen oder für die eine ausdrück-
liche Befreiung vom Benutzungszwang erteilt ist.  
 
In dieser Erklärung sind diese Frischwassermengen genau zu bezeichnen (z. B. Viehtränk-
wasser, Wasser zur unmittelbaren Herstellung von Getränken). Verstöße gegen diese Er-
klärung und gegen die Bestimmungen dieses Absatzes schließen die Anwendung des Sat-
zes 1 für die in Frage kommenden Abrechnungszeiträume aus. 

 
(4) Wenn im Einzelfalle ein Nachweis mittels Sonderwasserzähler nicht möglich ist oder durch 

einen Wasserrohrbruch Frischwassermengen verlorengegangen sind, muss der Grund-
stückseigentümer den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen erbringen, die der Stadt 
eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermenge er-
möglichen. In diesem Falle wird der Nachweis nur dann berücksichtigt, wenn er bis zum 31. 
März des folgenden Jahres erbracht wird. Der aufgrund dieses Nachweises gegebenenfalls 
vorzunehmende Abzug von den Abwassergebühren wird bei der nächstmöglichen Gebüh-
renanforderung verrechnet bzw. gutgeschrieben. 

(5) Anstelle der Regelungen in den Absätzen 3 und 4 kann die Stadt auf Antrag des 
Gebührenpflichtigen gestatten, dass gültig geeichte oder beglaubigte Abwasserzähler auf 
Kosten des Gebührenpflichtigen eingebaut werden, durch die alle vom Grundstück 
abgenommenen Abwässer zu leiten sind. 



Stadtrecht 
der Stadt Biedenkopf 

70/1

 

Der Magistrat der Stadt Biedenkopf 6
 

 
(6) Hat ein Wasserzähler offenbar nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so gilt die auf-

grund vorangegangener und späterer Wasserzählerablesung festgestellte Verbrauchsmen-
ge als Grundlage für die Errechnung der Abwassermenge. Zugrunde gelegt wird dabei die 
höhere Verbrauchsmenge. 

 
(7) Bei unerlaubter Einleitung von Abwasser wird die Abwassermenge von der Stadt geschätzt. 
 
(8) Die Gebühren je so errechneten cbm Abwasser betragen 
 
 a) bei Abnahme des Abwassers ohne Fäkalien   1,24 €/cbm 
 
 b) bei Abnahme des Abwassers mit Fäkalien   3,55 €/cbm. 
 
(9) Soweit die Beseitigung gewerblicher, industrieller oder sonstiger nicht häuslicher Abwässer 

einschließlich der Schlammbehandlung und -beseitigung einen erheblich erhöhten Aufwand 
der Stadt erfordert, wird eine erhöhte Abwassergebühr festgesetzt. Ein erheblich erhöhter 
Aufwand liegt vor, wenn 

 
 a) der Verschmutzungsgrad des Abwassers dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoff-

bedarf ermittelt aus der abgesetzten Probe nach Dichromatmethode) den Wert von 600 
g/cbm übersteigt und/oder 

 
 b) die Schädlichkeit des Abwassers durch eine oder mehrere Überschreitung(en) der in § 

10 Abs. 7 der Abwassersatzung festgelegten Grenzwerte festgestellt wird. 
 

Rührt der erhöhte Aufwand aus der Einleitung von Abwasser mit hoher CSB-Konzentration 
her (CSB größer als 600 g/cbm), so errechnet sich die höhere Abwassergebühr pro cbm 
eingeleitetem Abwasser nach der Formel 

 
 G x (0,3 x (festgestellter CSB/400)+7) 
 
 wobei G die Abwassergebühr nach Abs. 8 Buchstabe b) ist. 
 

Bei Überschreitung der aufgrund von § 10 Abs. 7 der Abwassersatzung festgelegten 
Grenzwerte (einschließlich der Frachtbegrenzungen), erhöht sich die Abwassergebühr, 
wenn die Summe der Überschreitungen der einzelnen Grenzwerte bei zweimaliger Kontrol-
le innerhalb von drei Monaten jeweils mehr als 100 v. H. beträgt nach Maßgabe der folgen-
den Tabelle: 
 

Summe der Überschreitungen in v. H. 0-100 101-200 201-300 

Erhöhung der Abwassergebühr nach Abs. 8 
Buchst. b) um v. H. 0 10 20 

 
Für jede weitere angefangene 100prozentige Überschreitung erhöht sich die Abwasserge-
bühr nach Abs. 8 Buchst. b) um weitere 10 v. H. 

 
 Das Messergebnis ist dem betreffenden Anschlussnehmer mitzuteilen. 
 

Die erhöhte Abwassergebühr wird ab dem Zeitpunkt der Kontrolle für die danach eingeleite-
te Abwassermenge so lange weitererhoben, bis der Gebührenpflichtige Maßnahmen nach-
weist, die vermuten lassen, dass die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage einge-
leiteten Abwässer einen geringeren Verschmutzungsgrad und/oder geringere Schädlichkeit 
haben, oder dies bei der nächsten routinemäßigen Kontrolle festgestellt wird. 

 
Mit erbrachtem Nachweis kann der Gebührenpflichtige die erneute Feststellung des Ver-
schmutzungsgrades und/oder der Schädlichkeit des Abwassers beantragen. Der neue Ver-
schmutzungsgrad und/oder die Schädlichkeit gilt ab dem Eingang des Antrages auf diese 
Feststellung. 
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§ 8 a 
 
(1) Der Aufwand für die Überwachung industriellen oder gewerblichen Abwassers gem. § 4 

Satz 1 EKVO ist der Gemeinde zu erstatten. 
 
(2) Berechnet werden die tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Entnahme und die 

Analyse der Abwasserproben in einer der in § 5 EKVO genannten Untersuchungsstellen. 
Die Kosten für die Entnahme der Probe werden nach dem tatsächlichen Zeitaufwand be-
rechnet. 

(3) Erstattungspflichtig ist, wer gewerbliches, industrielles oder ähnliches nicht häusliches Ab-
wasser einleitet (Einleiter). Maßgeblicher Zeitpunkt ist die Entnahme der Probe. 

 
(4) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Zugang des Untersuchungsberichtes beim Einleiter. 
 
(5) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellung des Bescheides fällig. 
 

§ 9 
Entstehen der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht im Falle des § 8 mit dem Benutzen des betriebsfertigen An-

schlusses des Grundstückes an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage. 
 
(2) In den Fällen einer unerlaubten Einleitung von Abwasser entsteht die Gebührenpflicht mit 

dem Beginn dieser unerlaubten Einleitung. 
 

§ 10 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig für die Abwassergebühr gemäß § 8 ist, wer im Erhebungszeitraum 

Grundstückseigentümer ist. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentü-
mers Gebührenpflichtiger. 

 
(2) Beim Wechsel des Grundstückseigentümers oder Erbbauberechtigten geht die Gebühren-

pflicht auf den neuen Rechtsträger mit dem nachfolgenden Monatsersten über. Melden der 
bisherige oder der neue Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte die Rechtsände-
rung nicht an, so haften beide gesamtschuldnerisch für die Gebühren für die Zeit ab 
Rechtsübergang bis zum Ende des Kalendermonates, in dem die Stadt von der Rechts-
übertragung Kenntnis erhält. 

 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 11 
Fälligkeit der Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Stadt verlangt grundsätzlich die laufenden Abwassergebühren ganzjährlich; ein 

Rechtsanspruch der Abwassereinleiter auf Abrechnung an bestimmten Kalender- oder Wo-
chentagen besteht nicht. 

 
(2) Die Stadt kann zweimonatlich Abschlagszahlungen anfordern, um am Ende des Benut-

zungsjahres eine Jahresabrechnung durchzuführen. 
 
(3) Lässt die Stadt die Benutzungsgebühren durch den mit dem Ablesen der Wasserzähler und 

dem Erheben der laufenden Benutzungsgebühren Beauftragten gleichzeitig mit einziehen, 
so sind die Kanalbenutzungsgebühren mit dem Vorlegen der Zahlungsanforderung fällig. 
Erfolgt die Veranlagung durch Zustellung einer Zahlungsaufforderung (Heranziehungsbe-
scheid), so sind die Gebühren an die in der Zahlungsaufforderung angegebene Zahlstelle 
zu den darin bezeichneten Fälligkeitsterminen ohne weitere Aufforderung zu entrichten. 

 
(4) Die Stadt kann in den Fällen des Abs. 1 Satz 1 und des Abs. 2 die Abrechnungs- und Erhe-

bungszeiträume ändern. 
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§ 12 
Ersatzpflicht für erhöhte Abwasserabgaben 

 
(1) Führen Störungen der Abwasserbehandlung durch besondere Schadstoffe zu einer Erhö-

hung der Abwasserabgabe nach § 4 Abs. 4 Satz 2 AbwAG oder zu einem Verlust der ohne 
diese Störungen erreichbaren Vergünstigungen nach § 9 Abs. 5 AbwAG, so werden die Zu-
leiter der dafür ursächlichen Schadstoffe der Schädlichkeit ihrer Einleitung entsprechend zu 
der durch die Störung verursachten Abgabenerhöhung herangezogen. 

(2) Haben mehrere die Erhöhung der Abwasserabgabe oder den Verlust der Abgabenhalbie-
rung nach § 9 Abs. 5 AbwAG verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner. 

 

TEIL III 
 

§ 13 
Kleineinleiterabgaben 

 
(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe, die die Stadt anstelle der Einleiter zu entrichten hat, die 

im Jahresdurchschnitt weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushal-
tungen und ähnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewässer oder in den Untergrund 
einleiten, erhebt die Stadt eine Kleineinleiterabgabe. 

 
(2) Die Kleineinleiterabgabe wird nach der Zahl der Bewohner des Grundstückes berechnet 

oder geschätzt, die dort am 30. Juni des Veranlagungsjahres mit erstem oder zweitem 
Wohnsitz gemeldet waren. Eine dauernde Abwesenheit oder sonstige besondere Verhält-
nisse sind innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides geltend zu 
machen (Ausschlussfrist). Es bleiben diejenigen Bewohner unberücksichtigt, deren Abwas-
ser einer öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage zugeführt wird (z. B. durch Tankwagen) 
oder dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen aufgebracht zu werden. Der Abgabepflichtige hat die für die Berechnung und Prü-
fung der Abgabe erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(3) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner 
 
 ab 1. Januar 2002   17,90 € 
 
 im Jahr. 
 
(4) Zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhebt die Stadt vom Abgabepflichtigen einen 

Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von 5 EUR pro Jahr. 
 
(5) Die Abgabepflicht entsteht jeweils am 1. Januar des Veranlagungsjahres. Die Kleineinlei-

terabgabe wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. 
 
(6) Abgabepflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Abgabebescheides Grund-

stückseigentümer ist. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Ab-
gabenpflichtiger. Mehrere Abgabepflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

TEIL IV 
 

§ 14 
Grundstücksanschlusskosten 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Änderung, Reparatur, Reinigung oder Beseitigung (Stille-

gung) der Kanalanschlussleitung ist der Stadt zu erstatten. Falls ein Unternehmer beauf-
tragt worden ist, ist dessen Rechnung grundsätzlich vom Grundstückseigentümer unmittel-
bar zu begleichen. In den Fällen der Unterhaltung und Erneuerung der Kanalanschlusslei-
tung sind nur die Kosten für den Teil der Anschlussleitung zu erstatten, soweit diese auf 
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dem angeschlossenen Grundstück verlegt ist. Als Grundstück im Sinne dieser Bestimmung 
zählen auch die Grundstücke (Grundstücksteile) Dritter, wenn die Kanalanschlussleitung 
ausnahmsweise in diesen verlegt werden muss. 

 
(2) Wünscht der Grundstückseigentümer neben der einen Anschlussleitung zusätzliche An-

schlussleitungen, so trägt er sämtliche dadurch entstehenden Aufwendungen der Stadt für 
Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung, Reparatur, Reinigung und Beseiti-
gung dieser zusätzlichen Anschlussleitungen. 

 
(3) Die Aufwendungen der Stadt für Veränderungen irgendwelcher Art oder Erneuerungen oder 

Beseitigungen der Kanalanschlussleitungen muss der Grundstückseigentümer in vollem 
Umfange der Stadt auch dann ersetzen, wenn diese Aufwendungen durch Maßnahmen o-
der Wünsche des Grundstückseigentümers verursacht werden oder erforderlich sind. 

 
(4) Berechnet werden die der Stadt im einzelnen Falle jeweils entstandenen tatsächlichen 

Aufwendungen. 
 
(5) Der Erstattungsanspruch entsteht für die Herstellungskosten mit der betriebsfertigen Her-

stellung der Anschlussleitung, für die anderen nach den vorstehenden Regelungen erstat-
tungspflichtigen Tatbestände mit der Beendigung der jeweiligen Maßnahmen. 

 
(6) Die Stadt ist berechtigt, vor Ausführung der Arbeiten eine Vorausleistung in Höhe des ge-

gebenenfalls zu schätzenden voraussichtlichen Kostenbetrages zu verlangen. Bis zur Zah-
lung dieses Betrages kann die Durchführung der Arbeiten, insbesondere auch der An-
schluss des Grundstückes selbst, verweigert werden. 

 
(7) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Bescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Grundstückseigentümers der im Zeitpunkt der Zustellung des Bescheides Erbbauberechtig-
te erstattungspflichtig. Mehrere Pflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(8) Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellung des Bescheides fällig; er ruht 

als öffentliche Last auf dem Grundstück. Soweit die Aufwendungen an den Unternehmer 
unmittelbar zu zahlen sind, richtet sich die Fälligkeit nach dessen Geschäftsbedingungen.  

 

TEIL V 
 

§ 15 
Ermäßigung des Anschlussbeitrages 

 
Zur Vermeidung unbilliger Härten kann der Magistrat nach Anhörung des Haupt- und Finanz-
ausschusses den Anschlussbeitrag ermäßigen. 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung tritt am 01.01.1982 in Kraft und ersetzt die 
Kanalbeitrags- und -gebührensatzung vom 6. Juni 1975, die gleichzeitig außer Kraft tritt. 
 
 
Biedenkopf, 18. Dezember 1981 
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